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§ 1 Name und Sitz 
 
Der Verein führt den Namen "Budo-Club Ismaning" und hat seinen Sitz in 85737 
Ismaning bei München. Der Club soll in das Vereinsregister eingetragen werden und 
lautet nach der Eintragung  

 

" Budo - Club Ismaning e.V. " 
 
Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. und erkennt 
dessen Satzung und Ordnungen an. 
 
 
§ 2 Ziel und Zweck 
 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung des BUDO-Sports und der damit verbundenen 
körperlichen Ertüchtigung. 
Der Verein ist politisch und religiös neutral. 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts " Steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenordnung 1977 ( AO 1977 ). 
Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Ermöglichung sportlicher Übungen und 
Leistungen verwirklicht. 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 

 
a) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
b) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder  erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Ausscheidende Mitglieder haben keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen. 

c) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch verhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

d) Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein dem 
Bayerischen Landes-Sportverband e.V., den Fachverbänden seiner Abteilungen 
und dem für ihn zuständigen Finanzamt für Körperschaft an. 

 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
Vereinsmitglieder können natürliche Personen, aber auch juristische Personen werden. 
Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Einwilligung der Eltern. Stimmberechtigt sind 
Mitglieder ab Vollendung des sechzehnten Lebensjahres. 
Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des 
Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mit 
zuteilen. 
Der Verein kann natürliche Personen zu Ehrenmitgliedern ernennen. Ehrenmitglieder 
werden auf Vorschlag von Mitgliedern durch Beschluss der Mitgliederversammlung nach 
Maßgabe einer für den Verein gültigen Ehrenordnung ernannt. 
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§ 4a  Datenschutzregelung 
 

(1) Mitgliedsdaten 
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seinen Namen, seine Adresse, 
sein Alter, sein Geburtsdatum, seine Bankverbindung und optional seine E-mail 
Adresse auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System 
gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer 
zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt. 
 
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem 
Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern 
einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 
 

(2) Datenübermittlung an Verbände  
 

Als Mitglied BLSV und der jeweiligen Fachverbände ist der Verein verpflichtet, 
seine Mitglieder an diese Verbände zu melden. Übermittelt werden dabei Name, 
Alter, Geburtsdatum und Vereinsmitgliedsnummer; bei Mitgliedern mit 
besonderen Aufgaben (z. B. Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter) die 
vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-mail Adresse sowie der 
Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. Im Rahmen von Wettkämpfen meldet der 
Verein Ergebnisse und besondere Ereignisse an die Verbände. 
 

(3) Öffentlichkeitsarbeit 
 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die 
Durchführung und die Ergebnisse von Wettkämpfen, Lehrgänge, 
Gürtelprüfungen sowie Feierlichkeiten am schwarzen Brett des Vereins, auf den 
Internetseiten des Vereins und seiner Abteilungen und in der örtlichen Presse 
bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden.  
 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen 
Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in 
Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung, mit 
Ausnahme von Wettkampfergebnissen. Personenbezogene Daten des 
widersprechenden Mitglieds werden von den Internetseiten des Vereins und 
seiner Abteilungen entfernt.  

 
Mitgliederlisten werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder 
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die 
Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die 
Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, 
gewährt der Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen 
nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Einsicht in die Mitgliederliste. 
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(4) Austritt  
 
Beim Austritt werden alle persönlichen Mitgliedsdaten des Mitglieds aus der 
Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, 
die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts 
durch den Vorstand aufbewahrt 
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
a) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, 

Ausschluss aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen 
Person. 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Ende eines 
Kalenderjahres (31.12.) - unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Monat - zulässig. 

b) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung von einer 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen 
ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Vereinsinteressen 
verstoßen hat, wobei als ein Grund zum Ausschluss auch ein unfaires sportliches 
Verhalten gegenüber anderen Vereinsmitgliedern gilt. 

c) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen 
Briefes zuzustellen. 

d) Das Mitglied kann zudem auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, 
wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im 
Rückstand ist. 

 
§ 6 Mitgliedsbeiträge 
 
Jedes Mitglied ist zur Zahlung der Aufnahmegebühren und des Beitrages verpflichtet. 
Über die Höhe und die Fälligkeit dieser Geldbeträge sowie über sonst von den 
Mitgliedern zu erbringende Leistungen beschließt die Mitgliederversammlung. 
Bei einer unterjährigen Beendigung der Mitgliedschaft erlischt die Beitragspflicht mit 
Ablauf des Geschäftsjahres. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
§ 7 Organe des Vereins 
 
Vereinsorgane sind  

- der Vorstand, 
- die Mitgliederversammlung. 
 
 

§ 8 Vorstand 
 
Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden und 
einem Schatzmeister. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes 
Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt. 
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§ 9 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstandes 
 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem 
anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen 
insbesondere: 

- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung, 

- Einberufung der Mitgliederversammlung, 
- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
- Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des 

Jahresberichtes, Vorlage der Jahresplanung, 
- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern, 
- Erstellung von Ordnungen (Ehrenordnung, Geschäftsordnung, …). 

 
§ 10 Wahl des Vorstandes 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können 
nur Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Zeit 
von drei Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 
 

§ 11 Vorstandssitzungen 
 
Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden oder dem 
Schatzmeister einberufen wurden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder 
anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 
stellvertretenden Vorsitzenden (2. Vorsitzenden). 
 
§ 12 Mitgliederversammlung 
 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied, auch ein Ehrenmitglied, eine Stimme. 
Die Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. 
 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes, 
b) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Vereinsauflösung, 
c) Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern, 
d) weitere Aufgaben, soweit dies aus der Satzung oder nach Gesetz sich ergibt. 

 
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Quartal, soll eine ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei 
Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung (einfacher oder 
eingeschriebener Brief, Telefax, E-Mail) und/oder durch Aushang am schwarzen Brett in 
der Turnhalle an der Camerloherstr. 20, 85737 Ismaning und Veröffentlichung in den 
Ismaninger Ortsnachrichten einberufen. Bei Einberufung durch einfachen oder 
eingeschriebenen Brief gilt die Einladung als zugegangen, wenn sie zwei Werktage vor 
dem Beginn der Einberufungsfrist unter der dem Verein zuletzt angegebenen Anschrift 
des Mitglieds zur Post gegeben worden ist. 
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Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche 
vor dem angesetzten Termin schriftlich fordert. Die Ergänzung ist zu Beginn der 
Versammlung bekannt zu machen. 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Antrag der Mitglieder einzuberufen, 
wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der 
Gründe verlangen. 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
wurde und mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Ist weniger als die Hälfte 
der Mitglieder anwesend, kann die Mitgliederversammlung erneut und zeitlich 
unmittelbar darauf einberufen werden; sie ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
Satzungsänderungen bedürfen einer 3/4 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei 
kommt es auf die abgegebenen gültigen Stimmen an. 
 
§ 13 Protokollierung 
 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von dem 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer (Protokollführer) zu unterzeichnen ist. 
 
§ 14 Rechnungsprüfer 
 
Die von der Mitgliederversammlung gewählten zwei Rechnungsprüfer überprüfen die 
Kassengeschäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Eine Überprüfung hat 
mindestens einmal im Jahr zu erfolgen; über das Ergebnis ist in der 
Jahreshauptversammlung zu berichten. Rechnungsprüfer dürfen keine 
Vorstandsmitglieder sein. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
§ 15 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit zwei 
Drittel Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder herbeizuführen 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Gemeinde Ismaning bei München, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung zu verwenden hat.  
Ist wegen Auflösung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfähigkeit die Liquidation 
des Vereinsvermögens erforderlich, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen 
Vereinsvorsitzenden die Liquidatoren es sei denn, die Mitgliederversammlung beschließt 
auf einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung über die Einsetzung 
eines anderen Liquidators mit 3/4 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder. 
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Vorstehende Satzung wurde am 29. Oktober 1991 in Ismaning bei München von der 
Gründerversammlung beschlossen. 
 
 
 
 
Originalsatzung unterzeichnet durch: 
 
Andreas Busche   Nino di Maio   Robert Distel 
Annette Auernhammer  Antonio Pierro   Lotti Wagner 
Marius Pieniazek 
 
 
 
Erweiterungen bzw. Änderungen, wurden in den Mitgliederversammlungen vom 
24.11.1995 (§ 5a, freiwilliger Austritt) (Eintragung bestätigt am 20.03.1996), 
21.11.1997 (§ 14, Ende des Geschäftsjahres) (Eintragung bestätigt am 04.03.1998) 
31.05.2006 (§4, §9) (Eintragung bestätigt am 23.10.2006) 
03.06.2008 (Änderungen §4, §12, §14, Neu: §4a Datenschutz) (Eintragung bestätigt am 
28.08.2008) 
28.01.2009 (§8, §11 Vorstandserweiterung/Schatzmeister) (Eintragung bestätigt am 
03.03.2009) 
23.02.2011 (§15 Auflösung des Vereins) (Eintragung bestätigt am 15.09.2011) 
beschlossen, sind notariell bestätigt, in das Vereinsregister eingetragen und sind in 
dieser Satzung beinhaltet. 
 
 
 
Ismaning, 23.02.2011 
 
 
Holger Mair   Doris Mair   Benjamin Hummel 
1. Vorstand   2. Vorstand   Schatzmeister 


